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RS OGH 1996/6/19 3Ob105/94
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.06.1996

Norm

EO §154 Abs2

EO §155

Rechtssatz

Ob der Ersteher aus entschuldbarem Irrtum nicht die gesamten Meistbotszinsen innerhalb o ener Frist erlegt hat, ist

irrelevant. Für das gesamte Wiederversteigerungsverfahren - und nicht nur für die Haftung des Erstehers für den

Ausfall am Meistbot - gilt Erfolgshaftung.
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